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(54) VERFAHREN ZUR PERSONALISIERUNG EINES GEGENSTANDS

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Personalisierung eines Gegenstands. Es ist im Kon-
text des Personalisierungsverfahrens vorgesehen, dass
ein Personalisierungsparameter in einen Eingabebe-

reich einer Zugangs-App, die auf einer Kommunikations-
vorrichtung installiert ist, eingegeben und in dem Gegen-
stand gespeichert und ggf. angezeigt werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Personalisierung eines Gegenstands. Es ist im Kon-
text des Personalisierungsverfahrens vorgesehen, dass
ein Personalisierungsparameter in einen Eingabebe-
reich einer Zugangs-App, die auf einer Kommunikations-
vorrichtung installiert ist, eingegeben und in dem Gegen-
stand gespeichert und ggf. angezeigt werden kann.
[0002] Es sind im Stand der Technik unterschiedliche
Ansätze bekannt, um die unterschiedlichen Geräte bzw.
Werkzeugmaschinen einer Baureihe oder eines Werk-
zeugmaschinentyps auseinanderzuhalten. Dies ist ins-
besondere deswegen schwierig, weil die einzelnen Ge-
räte optisch häufig nicht auseinanderzuhalten sind. Trotz
unterschiedlicher Verwendungsalter können die einzel-
nen Geräte nur schwer voneinander zu unterscheiden
sein, insbesondere dann, wenn die verschiedenen Ge-
räte unterschiedlich starken Belastungen ausgesetzt wa-
ren bzw. in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen ver-
wendet wurden. Typischen Belastungen, denen Werk-
zeugmaschinen ausgesetzt sind, können beispielsweise
mechanische Belastungen oder Verunreinigungen sein,
ohne darauf beschränkt zu sein.
[0003] Beispielsweise wird im Stand der Technik be-
schrieben, dass Werkzeugmaschinen mit einer Kenn-
zeichnung versehen werden können, wobei diese Kenn-
zeichnung an dem Gerät befestigt oder eingraviert wer-
den kann. Auch ist es bekannt, Werkzeugmaschinen mit
einer bestimmten Farbe zu kennzeichnen, um unter-
schiedliche Geräte zu unterscheiden. Solche Methoden
werden beispielsweise auch verwendet, um eine Siche-
rung der Geräte gegenüber Diebstahl zu erreichen, in-
dem auf diese Weise eine Nachverfolgungsmöglichkeit
des (früheren) Besitzers oder Eigentümers bereitgestellt
wird.
[0004] Aus juristischer und technischer Sicht sind die-
se konventionellen Maßnahmen zum Abschrecken von
Dieben bzw. zur Vermeidung von Diebstahl, die aus dem
Stand der Technik bekannt sind, häufig unzureichend,
da die bekannten Verfahren zumeist über keine aner-
kannte Zulassung verfügen und insbesondere keine Zer-
tifizierung ermöglichen. Darüber hinaus können physi-
sche oder mechanische Personalisierungsmerkmale
leicht entfernt werden, da beispielsweise Farben, Aufkle-
ber und/oder Gravuren ohne größere Probleme entfernt
werden können. Darüber hinaus kann die physische
und/oder mechanische Manipulation von Geräten deren
Funktionsbereitschaft beeinträchtigen. Wenn es sich um
Geräte handelt, die von einem Hersteller oder Vertreiber
der Werkzeugmaschinen im Rahmen eines Fleetma-
nagement-Systems oder eines Geräteverleihs bereitge-
stellt werden, können solche physischen und/oder me-
chanischen Manipulationen auch vertraglich ausge-
schlossen sein.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es so-
mit, die vorstehend beschriebenen Nachteile konventio-
neller Kennzeichnungsverfahren zu überwinden und ein

Verfahren zur Personalisierung eines Gegenstands be-
reitzustellen, das ein besonders sicheres und zuverläs-
siges Verfahren zur Abschreckung von Dieben darstellt.
Insbesondere soll das bereitzustellende Verfahren eine
möglichst eindeutige Zuordnung eines Geräts zu einem
Besitzer oder einem Eigentümer ermöglichen, sowie ei-
ne eindeutige Identifizierung des Geräts. Es wäre wün-
schenswert, wenn das bereitzustellende Verfahren prak-
tisch nicht oder nur mit sehr großem Aufwand umgangen
werden kann, so dass der Anreiz, Werkzeugmaschinen
zu stehlen, deutlich vermindert wird. Außerdem soll das
bereitzustellende Verfahren möglichst bedienerfreund-
lich und leicht anzuwenden sein.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch die Gegenstände
des unabhängigen Anspruchs. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen zu den Gegenständen der unabhängigen
Ansprüche finden sich in den abhängigen Ansprüchen.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
zur Personalisierung eines Gegenstands, insbesondere
einer Werkzeugmaschine. Das Verfahren ist gekenn-
zeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte:

a) Bereitstellung einer Kommunikationsvorrichtung
mit einer Zugangs-App,
b) Anmeldung eines Nutzers für die Verwendung der
Zugangs-App,
c) Bestätigung der Anmeldung des Nutzers durch
einen authentifizierten Mitarbeiter eines Bereitstel-
lers der Zugangs-App,
d) Eingabe eines Personalisierungsparameters in
die Zugangs-App durch den Nutzer,
e) Speicherung des Personalisierungsparameters in
dem Gegenstand.

[0008] Die Personalisierung des Gegenstands wird
insbesondere durch die Eingabe des Personalisierungs-
parameters und die Speicherung des Personalisierungs-
parameters in dem Gegenstand erreicht. Durch die Per-
sonalisierung kann vorteilhafterweise ein Diebstahl
durch Erhöhung der Hemmschwelle und aufgrund der
verbesserten Nachverfolgungsmöglichkeit wirksam ver-
mieden oder die Identifikation des Gegenstands nach
einem Diebstahl erleichtert werden. In einem bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel wird im Kontext der vorliegen-
den Erfindung eine Software-Applikation, die vorzugs-
weise auch als App bezeichnet wird, auf einer mobilen
Kommunikationsvorrichtung verwendet.
[0009] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
der Nutzer eines Gegenstands die Kommunikationsvor-
richtung verwendet, um die Personalisierung des Gegen-
stands vorzunehmen. Bei der Kommunikationsvorrich-
tung handelt es sich vorzugsweise um eine mobile Kom-
munikationsvorrichtung. Beispiele für eine mobile Kom-
munikationsvorrichtung sind im Sinne der Erfindung be-
vorzugt ein Smartphone, ein Tablet, ein Laptop, ein No-
tebook, ein handheld device oder ein Mobiltelefon, ohne
darauf beschränkt zu sein. Eine Kommunikationsvorrich-
tung kann beispielsweise eine stationäre PC-Vorrichtung
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sein. Auf der Kommunikationsvorrichtung ist dazu vor-
teilhafterweise eine Zugangs-App abgelegt, wobei die
Zugangs-App beispielsweise durch einen download-
Vorgang auf die Kommunikationsvorrichtung übertragen
werden kann. Vorzugsweise handelt es sich bei der Zu-
gangs-App um ein Computerprogrammprodukt mit ver-
schiedenen Funktionalitäten, das auf einer stationären
oder einer mobilen Kommunikationsvorrichtung gespei-
chert und betrieben werden kann. Es ist im Sinne der
Erfindung bevorzugt, dass die Zugangs-App ein Softwa-
re-Programmprodukt darstellt. Eine der Funktionalitäten
der Zugangs-App, die im Sinne der Erfindung bevorzugt
auch als "App" bezeichnet wird, ist die Personalisierung
von Gegenständen. Die App kann beispielsweise von
dem Hersteller oder Vertreiber des Gegenstands zur Ver-
fügung gestellt werden, um den Nutzern der Gegenstän-
de die Verwaltung, den Schutz und eine Personalisierung
der Gegenstände zu erleichtern. Beispielsweise kann
der Gegenstands-Hersteller oder -vertreiber die App auf
einer Webseite im Internet zum download bereitstellen.
[0010] Der Nutzer des Gegenstands und der App kann
sich für die Nutzung der App registrieren, indem er sich
für die Verwendung der Zugangs-App anmeldet. Für die-
se Anmeldung kann der Nutzer insbesondere die Kom-
munikationsvorrichtung verwenden. Vorzugsweise um-
fasst die App Benutzeroberflächen mit Eingabeberei-
chen, die der Nutzer des zu personalisierenden Gegen-
stands bzw. der App verwenden kann, um eine Anmel-
dung bzw. Registrierung vorzunehmen. Beispielsweise
können die Anmeldeinformationen, die hinterlegt werden
müssen, um die App, insbesondere die Personalisie-
rungsfunktion der App, nutzen zu können, beim Herstel-
ler oder Vertreiber der Gegenstände unter Wahrung da-
tenschutzrechtlicher Bestimmungen gespeichert oder
aufbewahrt werden.
[0011] Um die Personalisierungsfunktion der Zu-
gangs-App nutzen zu können, ist neben der Anmeldung
auch eine Bestätigung der Anmeldung des Nutzers durch
einen authentifizierten Mitarbeiter eines Bereitstellers
der Zugangs-App erforderlich. Es ist im Sinne der Erfin-
dung bevorzugt, dass auch ein Eigentümer und/oder Be-
sitzer des Gegenstands, vorzugsweise der Werkzeug-
maschine, diese Berechtigung vergeben kann. Dazu
kann beispielsweise eine gesonderte Software verwen-
det werden, die beispielsweise auf einer PC-Vorrichtung
installiert vorliegt und auf dieser betrieben werden kann.
Bei dem Bereitsteller der App kann es sich vorzugsweise
um den Hersteller oder den Vertreiber der Gegenstände
handeln, der vorzugsweise auch die App zum download
anbietet. Die Bestätigung der Anmeldung kann beispiels-
weise dadurch erfolgen, dass der authentifizierte Mitar-
beiter des Geräte-Herstellers oder -vertreibers die per-
sönlichen Anmeldedaten des Nutzers überprüft und fer-
ner kontrolliert, ob dieser Nutzer der App über Gegen-
stände verfügt, die mit dem vorgeschlagenen Verfahren
personalisiert werden können. Beim authentifizierten
Mitarbeiter des Bereitstellers der App handelt es sich vor-
zugsweise um einen Mitarbeiter des Herstellers oder

Vertreiber des zu personalisierenden Gegenstands, der
vor Aufnahme seiner Tätigkeit einen Authentifizierungs-
prozess durchlaufen hat. Vorzugsweise wiederholt der
authentifizierte Mitarbeiter einen entsprechenden Au-
thentifizierungsprozess vor jeder neuen Aufnahme der
Bestätigungstätigkeit. Die Bestätigung der Anmeldung
wird vom authentifizierten Mitarbeiten vorzugsweise an
einer PC-Vorrichtung vorgenommen, wobei die PC-Vor-
richtung vorzugsweise über entsprechende Eingabemit-
tel, wie eine Tastatur, eine Maus und/oder einen Berüh-
rungsbildschirm verfügt. Ferner kann die PC-Vorrichtung
eine Anzeigenvorrichtung und/oder einen Prozessor um-
fassen. Es ist im Sinne der Erfindung ganz besonders
bevorzugt, dass der Personalisierungsparameter nur
von dem authentifizierten Mitarbeiter geändert werden
kann. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der
authentifizierten Mitarbeiter mit einem mehrstufigen Au-
thentifizierungsverfahren authentifiziert wird.
[0012] Die Bestätigung der Anmeldung kann dem Nut-
zer des Gegenstands bzw. der Zugangs-App beispiels-
weise mit einer Bestätigungsnachricht mitgeteilt werden.
Der Nutzer kann dann einen Personalisierungsparame-
ter für den Gegenstand in die Zugangs-App eingeben.
Vorzugsweise erfolgt die Eingabe des Personalisie-
rungsparameters mit Hilfe der Kommunikationsvorrich-
tung, auf der die Zugangs-App bevorzugt installiert ist.
Dazu kann der Nutzer beispielsweise Eingabemittel ver-
wenden, die in Zusammenhang mit einer Kommunikati-
onsvorrichtung bekannt sind, wie zum Beispiel eine
Touch-Screen-Tastatur, einen Trackingball, einen Ein-
gabestift oder dergleichen. Es ist im Sinne der Erfindung
bevorzugt, dass der Personalisierungsparameter ein Na-
me eines Eigentümers, eines Besitzers, eines Nutzers
oder eines Entleihers des Gegenstands ist. Es kann im
Sinne der Erfindung auch bevorzugt sein, dass der Per-
sonalisierungsparameter eine beliebige Texteingabe ist,
wie zum Beispiel ein kurzer Text, eine alphanummeri-
sche Zeichenfolge, ein Datum, ein Zahlen- und/oder
Buchstabencode, ohne darauf beschränkt zu sein. Ins-
besondere ist im Kontext der vorliegenden Erfindung ei-
ne alphanummerische Texteingabe als Personalisie-
rungsparameter bevorzugt.
[0013] Nach Eingabe des Personalisierungsparame-
ters in die App wird der Personalisierungsparameter ge-
speichert. Die Speicherung des Personalisierungspara-
meters erfolgt im Kontext der vorliegenden Erfindung in
dem Gegenstand selbst. Dazu verfügt der Gegenstand
zur Speicherung des Personalisierungsparameters min-
destens ein Speichermittel, wobei es sich bei dem Spei-
chermittel beispielsweise um einen Controller und/oder
ein alternatives Speichermedium handeln kann. Der mit
der Kommunikationsvorrichtung eingegebene Persona-
lisierungsparameter kann mit einer Kommunikationsver-
bindung zur Datenübertragung an den Gegenstand über-
tragen werden. Es war vollkommen überraschend, dass
ein Verfahren zur Personalisierung von Gegenständen
bereitgestellt werden kann, bei dem die Eingabe eines
Personalisierungsparameters mit einer Kommunikati-
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onsvorrichtung in einer Zugangs-App erfolgt und der ein-
gegebene Personalisierungsparameter in dem Gegen-
stand gespeichert wird, d.h. speicherbar ist. Darüber hi-
naus kann es im Sinne der Erfindung bevorzugt sein,
dass der Personalisierungsparameter vom Nutzer auf
der Zugangs-App ausgelesen werden kann.
[0014] Die vorliegende Erfindung kann vorzugsweise
auch als Verfahren zur Personalisierung eines Gegen-
stands, insbesondere einer Werkzeugmaschine, be-
schrieben werden, wobei dem Gegenstand mindestens
ein Personalisierungsparameter zugewiesen ist und das
Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass der Perso-
nalisierungsparameter in dem Gegenstand gespeichert
wird, wobei der Personalisierungsparameter auf einer
Anzeigenvorrichtung angezeigt wird, wobei der gespei-
cherte Personalisierungsparameter nur durch eine Zer-
störung des Gegenstands entfernt werden kann. Insbe-
sondere handelt es sich bei der Erfindung um ein Ver-
fahren zum Abschrecken von Dieben bzw. um eine Dieb-
stahlsvermeidungsmaßnahme, die vorteilhaferweise mit
digitalen Mitteln arbeitet, so dass eine unerwünschte
oder unzulässige äußerliche Manipulation des zu perso-
nalisierenden Geräts durch seinen Nutzer überflüssig
gemacht wird. Dieser wesentliche Vorteil der Erfindung
wird dadurch erreicht, dass die Hemmschwelle für einen
Diebstahl des Geräts durch dessen digitale Personali-
sierung signifikant erhöht wird.
[0015] In einer Ausführungsform der Erfindung ist es
bevorzugt, dass der Gegenstand eine Anzeigenvorrich-
tung umfasst, wobei der Personalisierungsparameter mit
der Anzeigenvorrichtung auf dem Gegenstand anzeigbar
ist. Mit anderen Worten ist es im Sinne der Erfindung
bevorzugt, dass der Gegenstand eine Anzeigenvorrich-
tung zur Anzeige des Personalisierungsparameters um-
fasst. In einem Ausführungsbeispiel der Erfindung kann
der Personalisierungsparameter an einem Display der
Werkzeugmaschine angezeigt werden. Dabei stellt die
Werkzeugmaschine den zu personalisierenden Gegen-
stand dar, während der Bildschirm eine Anzeigenvorrich-
tung im Sinne der Erfindung darstellt. Auf dieser Anzei-
genvorrichtung kann ein Startbildschirm oder eine Start-
bildschirmoberfläche angezeigt werden, wenn der Ge-
genstand, zum Beispiel eine Werkzeugmaschine, mit
Strom versorgt wird. In einer ganz besonders bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung kann die Werkzeug-
maschine ein Diamantkernbohrgerät sein. Beispielswei-
se können auf dem Startbildschirm ein Bluetooth-Status,
ein personalisierter Name, ein Personalisierungspara-
meter und/oder eine Seriennummer des Gegenstands
angezeigt werden. Vorzugsweise kann der auf dem Bild-
schirm angezeigte Personalisierungsparameter, der
dem Gegenstand zugewiesen ist, mit Hilfe der App ge-
ändert werden. Darüber hinaus ist es im Sinne der Erfin-
dung bevorzugt, dass der Personalisierungsparameter
nur von demjenigen eingegeben werden kann, der mit-
tels einer Kommunikationsvorrichtung Zugang zu der Zu-
gangs-App hat. Dafür ist eine Registrierung des Nutzers
und eine Bestätigung der Registrierung durch den Be-

reitsteller der App oder durch den Eigentümer des Ge-
genstandes erforderlich. Die Seriennummer des Gerätes
kann vorzugsweise vom Nutzer nicht beeinflusst
und/oder geändert werden und bietet so eine eindeutige
Zuordnung des Geräts.
[0016] Mit der Erfindung kann vorteilhafterweise er-
reicht werden, dass eine eindeutige Zuordnung eines
Gegenstands zu einem Eigentümer oder Besitzer oder
Anwender hergestellt werden kann. Wenn beispielswei-
se auf einer Großbaustelle mehrere Baufirmen tätig sind,
kann das vorgeschlagene Verfahren dazu beitragen,
dass die üblicherweise gleich oder im Wesentlichen
gleich aussehenden Geräte eines Herstellers sicher aus-
einandergehalten können und besonders einfach fest-
gestellt werden kann, welchem Bauunternehmen wel-
ches Gerät gehört. Dies kann beispielsweise dadurch
erreicht werden, dass der Name des Besitzers oder Ei-
gentümers als Personalisierungsparameter verwendet
wird. Darüber hinaus ist mit dem vorgeschlagenen Ver-
fahren eine Identifizierung einzelner Geräte möglich, so
dass das vorgeschlagene Verfahren vorteilhafterweise
auch zur Identifizierung von Gegenständen, beispiels-
weise von Werkzeugmaschinen, verwendet werden
kann. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn auf einer Bau-
stelle beispielsweise zwei Werkzeugmaschinen dessel-
ben Werkzeugmaschinentyps verwendet werden, die
aber unterschiedlich alt sind und eine unterschiedliche
Gesamtbetriebsdauer aufweisen. Wenn beispielsweise
die ältere Maschine gewartet oder ausgetauscht werden
soll, kann diese ältere Maschine mit Hilfe des vorgeschla-
genen Systems auf der Großbaustelle besonders
schnell, einfach und unaufwändig ausfindig gemacht
werden. Diese Anwendung des vorgeschlagenen Ver-
fahrens ist besonders vorteilhaft, wenn die beiden Werk-
zeugmaschinen desselben Maschinentyps optisch im
Wesentlichen gleich aussehen und/oder trotz ihres un-
terschiedlichen Dienstalters äußerlich nicht voneinander
unterschieden werden können. Dies kann beispielsweise
dadurch erreicht werden, dass die Betriebsdauer, das
Herstellungsdatum oder das erste Verkaufsdatum des
Gegenstands als Personalisierungsparameter verwen-
det wird. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
eine Betriebsdauer bzw. die Laufzeitstunden des Gegen-
stands als nicht veränderbarer Parameter abgespeichert
wird und unabhängig von der Personalisierung bzw. dem
Personalisierungsparameter des Gegenstands ausgele-
sen werden kann.
[0017] Insbesondere kann mit der Erfindung eine be-
sonders wirksame Abschreckung von Dieben erreicht
werden, wenn der Besitzer, Eigentümer und/oder Entlei-
her einer Maschine Besitzer, Eigentümer und/oder Ent-
leiher einer Maschine als Personalisierungsparameter
verwendet wird, da auf diese Weise der Besitzer, Eigen-
tümer und/oder Entleiher einer Maschine eindeutig nach-
vollzogen werden kann bzw. der Besitz, Inhaberschaft
oder das Eigentum an einem gestohlenen Gerät gerichts-
fest nachgewiesen werden kann. Dieser besondere Vor-
teil der Erfindung wird insbesondere dadurch erreicht,
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dass das vorgeschlagene Verfahren mit Methoden der
digitalen Datensicherheit arbeitet und nicht allein auf ei-
nen physischen Diebstahlschutz beschränkt ist. Die wirk-
same Abschreckung wird insbesondere dadurch er-
reicht, dass der gespeicherte Personalisierungsparame-
ter nur durch eine Zerstörung des Gegenstands entfernt
werden kann. Die Entfernung des Personalisierungspa-
rameters kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass
das Speichermittel und/oder die Anzeigenvorrichtung
aus dem Gegenstand entnommen bzw. ausgebaut wer-
den. Wenn aber das Speichermittel und/oder die Anzei-
genvorrichtung nicht mehr in dem Gegenstand vorhan-
den sind, ist der Gegenstand nicht mehr einsatzbereit
oder bietet keine Betriebssicherheit mehr, falls er über-
haupt noch benutzt werden kann.
[0018] Die Verwendung von digitalen Methoden zur
Nachvollziehung von Besitzverhältnissen kann vorteil-
hafterweise in bestehende System zum Flottenmanage-
ment von Werkzeugmaschinen integriert werden, so
dass es besonders anwenderfreundlich ist und von den
Nutzern der Werkzeugmaschinen besonders gut akzep-
tiert bzw. angenommen wird. Diese hohe Akzeptanz wirkt
sich wiederum förderlich für die Wirksamkeit der Dieb-
stahlabschreckung aus, die mit dem vorgeschlagenen
Verfahren erreicht werden kann.
[0019] Das hohe Maß an Diebstahlabschreckung wird
insbesondere dadurch erreicht, dass der gespeicherte
Personalisierungsparameter nur von einem authentifi-
zierten Mitarbeiter des Bereitstellers der App oder des
Eigentümers des Gegenstandes geändert werden kann.
Ein weiterer Grund für das überraschend hohe Maß an
Sicherheit wird vorteilhafterweise dadurch erreicht, dass
der im Bereich des Gegenstandes angezeigte Persona-
lisierungsparameter nur durch eine Zerstörung des Ge-
genstands mechanisch entfernt werden kann. Der Begriff
"Zerstörung" bedeutet in diesem Zusammenhang bevor-
zugt, dass die Anzeigenvorrichtung, zum Beispiel das
Display, aus dem Gerät entfernt wird. Dies kann bei-
spielsweise durch Aufschrauben, Abstecken oder Her-
ausnahme erfolgen, wobei das Gerät dadurch nicht mehr
sicher oder betriebsbereit ist.
[0020] In einer alternativen Formulierung umfasst das
vorgeschlagene Verfahren zur Personalisierung einer
Werkzeugmaschine vorzugsweise die folgenden Schrit-
te:

a) Bereitstellung eines Gegenstands, wobei dem
Gegenstand mindestens ein Personalisierungspa-
rameter zugewiesen ist,

b) Speicherung des Personalisierungsparameters in
dem Gegenstand,

c) Anzeige des Personalisierungsparameters des
Gegenstands,

wobei der gespeicherte Personalisierungsparameter nur
von einem authentifizierten Mitarbeiter des App-Bereit-

stellers oder des Eigentümers des Gegenstandes geän-
dert werden kann und wobei der angezeigte Personali-
sierungsparameter nur durch eine Zerstörung des Ge-
genstands entfernt werden kann.
[0021] Es ist in einer Ausgestaltung der Erfindung be-
vorzugt, dass dem Gegenstand der Personalisierungs-
parameter durch den Nutzer des Geräts zugewiesen
wird. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen,
dass der Nutzer den Personalisierungsparameter in ein
Eingabefeld der Zugangs-App auf der Kommunikations-
vorrichtung einträgt.
[0022] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung kann das Verfahren folgende Verfahrensschritte
umfassen:

a) Authentifizierung eines zu authentifizierenden
Mitarbeiters des Bereitstellers einer Zugangs-App,

b) Zuweisung eines Personalisierungsparameters
an einen Gegenstand,

c) Speicherung des Personalisierungsparameters in
dem Gegenstand,

d) Anzeige des Personalisierungsparameters auf ei-
ner Anzeigenvorrichtung des Gegenstands,

e) Änderung des Personalisierungsparameters
durch den authentifizierten Mitarbeiter in dem Falle,
dass der Gegenstand einen neuen Besitzer, Eigen-
tümer oder Entleiher hat,

f) Speicherung des geänderten Personalisierungs-
parameters im Gegenstand,

g) Anzeige des geänderten Personalisierungspara-
meters auf der Anzeigenvorrichtung des Gegen-
stands.

[0023] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
der authentifizierte Mitarbeiter den Personalisierungspa-
rameter des Gegenstands aus der Ferne eingeben bzw.
ändern kann. Beispielsweise können bei Verwendung ei-
ner Bluetooth-Kommunikationsverbindung Reichweite
von ca. 50-100 m erreicht werden. Der Personalisie-
rungsparameter wird in dem Gegenstand in dafür vorge-
sehenen Speichermitteln hinterlegt. Dadurch ist das vor-
geschlagene Verfahren besonders nutzerfreundlich. Es
ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass zwischen dem
Gegenstand, beispielsweise der Werkzeugmaschine,
und der Kommunikationsvorrichtung, beispielsweise ei-
nem Smartphone, als Bedienschnittstelle eine Sichtver-
bindung besteht. Der Personalisierungsparameter wird
vorzugsweise nur in der Werkzeugmaschine abgespei-
chert und nicht in eine Cloud übertragen. Dadurch ist das
vorgeschlagene Verfahren besonders sicher und ge-
schützt gegenüber Manipulationen und Manipulations-
versuchen.
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[0024] Es ist im Sinne der Erfindung insbesondere be-
vorzugt, dass sich der Personalisierungsparameter im
Laufe der Zeit ändern kann, beispielsweise dann, wenn
der Gegenstand verkauft oder (neu) verliehen wird. Es
ist in diesem Ausführungsbeispiel der Erfindung vorge-
sehen, dass der Personalisierungsparameter des Ge-
genstands für unterschiedliche Besitzer, Eigentümer
oder Entleiher überschrieben werden kann, wobei die
Personalisierungsparameter des Gegenstands im Ge-
genstand gespeichert werden. Hinsichtlich der Anzeige
des Personalisierungsparameters auf der Anzeigenvor-
richtung des Gegenstands ist es bevorzugt, dass insbe-
sondere der aktuelle Personalisierungsparameter ange-
zeigt wird. Der Begriff "aktueller Personalisierungspara-
meter" beschreibt beispielsweise den aktuellen Besitzer
oder Eigentümer des Gegenstands, wenn der Persona-
lisierungsparameter in einer Ausgestaltung des Systems
für den Namen des Besitzers oder Eigentümer des Ge-
genstands steht.
[0025] Bei dem Gegenstand kann es sich in einer be-
sonders bevorzugten Ausführungsform des Gegen-
stands um eine Werkzeugmaschine handeln. Der Begriff
"Werkzeugmaschine" beschreibt im Sinne der Erfindung
bevorzugt solche, zumeist elektrisch betriebenen Gerä-
te, wie Bohrmaschinen, Winkelschleifer, Trenn- oder
Schleifgeräte, Sägen, Meißel, Schlitz- oder Schraubge-
räte usw., ohne darauf beschränkt zu sein. Der Begriff
"Werkzeugmaschine" kann sowohl akkubetriebene, als
auch mit einem Stromkabel versehene Werkzeugma-
schinen umfassen, sowie ferner benzinbetriebene Gerä-
te oder Geräte, die mit anderen Energiequellen betrieben
werden.
[0026] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Kommunikation zwischen der Kommunikationsvor-
richtung, der PC-Vorrichtung des authentifizierten Mitar-
beiters und/oder dem Gegenstand unter Verwendung ei-
ner oder mehrerer der folgenden Kommunikationswege
erfolgt: Bluetooth, Near Field Communication (NFC),
WLAN, ZigBee, LoRa, LoRaWAN, Sigfox und/oder eine
mobile Telefonverbindung, ohne darauf beschränkt zu
sein. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass auch
durch die Verwendung eines Kabels bzw. eines Kabel-
anschlusses eine Personalisierung durchgeführt werden
kann. In diesem letzten Fall wird die Personalisierung
vorzugsweise als drahtbehaftete Personalisierung be-
zeichnet.
[0027] Der Servicemitarbeiter des Herstellers oder des
Verleihers des Gegenstands kann beispielsweise ein au-
thentifizierter Mitarbeiter sein, der dazu berechtigt ist,
den Personalisierungsparameter zu ändern bzw. die An-
meldung des Nutzers zu bestätigen. Ersteres kann bei-
spielsweise erforderlich sein, wenn der Gegenstand von
einem ersten Eigentümer an einen zweiten Eigentümer
verkauft wird oder wenn der Gegenstand nach Ablauf
einer zuvor festgelegten Mietdauer von einem ersten
Entleiher an einen zweiten Entleiher weitergegeben wird.
Der authentifizierte Mitarbeiter ist vorzugsweise zu un-
terscheiden von dem Nutzer des Gegenstands, der bei-

spielsweise ein Mitarbeiter einer Baufirma oder ein An-
gestellter des Eigentümers oder des Entleihers des Ge-
genstands sein kann. Beispielsweise kann es sich um
einen Bediener der Werkzeugmaschine handeln, der das
Gerät auf einer Baustelle verwendet, um seiner Tätigkeit
nachzugehen.
[0028] Der gespeicherte Personalisierungsparameter
kann nur von dem authentifizierten Mitarbeiter des Be-
reitstellers der App oder des Eigentümers des Gegen-
standes geändert werden können. Dazu sind in dem vor-
geschlagenen Verfahren Schritte zur Durchführung vor-
gesehen, die eine besonders sichere Authentifizierung
des authentifizierten Mitarbeiters ermöglichen. Es ist ins-
besondere vorgesehen, dass die Authentifizierung mehr-
stufig erfolgt. Mit anderen Worten ist es im Sinne der
Erfindung bevorzugt, dass der authentifizierten Mitarbei-
ter mit einem mehrstufigen Authentifizierungsverfahren
authentifiziert wird, wobei das Authentifizierungsverfah-
ren ein optionaler Verfahrensschritt des vorgeschlage-
nen Verfahrens ist.
[0029] Es kann im Rahmen des bevorzugt mehrstufi-
gen Authentifizierungsverfahrens beispielsweise vorge-
sehen sein, dass neben der Eingabe eines Passwortes
auch ein weiterer Authentifizierungsschritt von dem au-
thentifizierten Mitarbeiter durchgeführt werden muss.
Dieser zusätzliche Authentifizierungsschritt kann bei-
spielsweise darin bestehen, dass der Mitarbeiter eine Pin
oder ein Passwort in dem informationstechnologischen
System eingeben muss, die/das der authentifizierte Be-
nutzers zuvor per SMS oder Email auf einer mobilen
Kommunikationsvorrichtung erhalten hat.
[0030] Es ist vorgesehen, dass der Personalisierungs-
parameter auf dem Gerät angezeigt werden kann. Der
Personalisierungsparameter kann in einer besonders
bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung an dem Ge-
genstand selbst angezeigt werden. Es kann im Sinne der
Erfindung ferner bevorzugt sein, dass der Gegenstand,
d.h. insbesondere die Werkzeugmaschine, ein Display,
einen Bildschirm oder Ähnliches umfasst, auf dem der
Name des Besitzers oder Entleihers eingeblendet bzw.
angezeigt werden kann. Die Formulierung, dass der
"Personalisierungsparameter an dem Gegenstand
selbst angezeigt werden" kann, kann im Sinne der Erfin-
dung auch bedeuten, dass der Personalisierungspara-
meter in dem Gegenstand hinterlegt ist. Der Begriff "Hin-
terlegung" kann aber insbesondere auch eine informati-
onstechnologische Hinterlegung darstellen, wenn bei-
spielsweise der Personalisierungsparameter in einem
Speicher, der sich innerhalb des Gegenstands befindet,
abgespeichert wird. Im Sinne der Erfindung sind insbe-
sondere informationstechnische Hinterlegungsmetho-
den bevorzugt, bei denen der Personalisierungsparame-
ter mit Methoden der Datensicherheit in Gegenstand hin-
terlegt werden. Der Begriff "informationstechnologisch"
bedeutet im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass im Kon-
text der vorliegenden Erfindung Informationen, beispiels-
weise die Personalisierungsparameter, zwischen der
mobilen Kommunikationsvorrichtung, dem Gegenstand
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und einer PC-Vorrichtung mittels einer Kommunikations-
verbindung ausgetauscht werden können.
[0031] Es ist in einer Ausgestaltung der Erfindung be-
vorzugt, dass der Gegenstand eine Anzeigenvorrichtung
zur Anzeige des Personalisierungsparameters umfasst.
Vorzugsweise können mit dem vorgeschlagenen Verfah-
ren auch mehrere Gegenstände personalisiert werden.
Diese Ausgestaltung der Erfindung ist besonders vorteil-
haft, wenn eine Person oder ein Unternehmen über meh-
rere Gegenstände verfügt, die mit dem vorgeschlagenen
Verfahren personalisiert werden sollen. Auch können
ganze Geräteflotten mit dem Verfahren verwaltet und vor
Diebstahl geschützt werden.
[0032] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Figurenbeschreibung. Die Figur, die Beschreibung
und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in
Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweck-
mäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen
weiteren Kombinationen zusammenfassen.
[0033] In den Figuren sind gleiche und gleichartige
Komponenten mit gleichen Bezugszeichen beziffert. Es
zeigen:

Fig. 1 Darstellung einer bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung

Ausführungsbeispiele:

[0034] Figur 1 zeigt eine bevorzugte Ausgestaltung der
Erfindung. Insbesondere zeigt die in Figur 1 dargestellte
bevorzugte Ausführungsform der Erfindung ein informa-
tionstechnologisches System (4), das zumindest eine
Kommunikationsvorrichtung (2) und einen Gegenstand
(1) umfasst. Bei dem Gegenstand (1) kann es sich ins-
besondere um eine Werkzeugmaschine handeln, bei der
Kommunikationsvorrichtung kann es sich um eine mobile
Kommunikationsvorrichtung, wie ein Smart- oder Mobil-
telefon, handeln. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt,
dass ein Nutzer (8) auf der Kommunikationsvorrichtung
(2) eine Zugangs-App installiert, die beispielsweise von
dem Hersteller oder Vertreiber des Gegenstands (1) be-
reitgestellt werden kann. Die Zugangs-App umfasst vor-
zugsweise Benutzeroberflächen mit Eingabefeldern, in
die der Nutzer (8) der App einen Personalisierungspara-
meter (9) eingeben kann. Beispielsweise kann es sich
bei dem Personalisierungsparameter (9) um eine Tex-
teingabe handeln, die zum Beispiel aus Buchstaben,
Zahlen und/oder Sonderzeichen besteht. Es ist aber
auch jede andere Texteingabe als Personalisierungspa-
rameter (9) denkbar.
[0035] Vor Eingabe des Personalisierungsparameters
(9) hat sich der Nutzer auf der App angemeldet. Bei die-
sem Registrierungsprozess können persönliche und ge-
werbliche Daten zu der natürlichen und/oder juristischen
Person des Nutzers in die Eingabefelder eingegeben
werden, wobei die eigegebenen Daten unter Wahrung
datenschutzrechtlicher Bestimmungen informati-
onstechnologisch weiterverarbeitet werden. Beim Nut-

zer (8) der App bzw. des Geräts (1) kann es sich bei-
spielsweise um den Baustellenmitarbeiter handeln, der
den Gegenstand (1) bedient. Der Nutzer (8) kann aber
auch ein Bauunternehmen sein, das auf einer Baustelle
für ein Gewerk zuständig ist.
[0036] Nach der Anmeldung durch den Nutzer (8) ist
es im Kontext des vorgeschlagenen Verfahrens erforder-
lich, dass die Anmeldung bzw. die Registrierung des Nut-
zers (8) bestätigt wird. Diese Bestätigung kann im Kon-
text des vorgeschlagenen Verfahrens nur durch einen
authentifizierten Mitarbeiter (3) erfolgen, wobei der au-
thentifizierte Mitarbeiter (3) beispielsweise ein Mitarbei-
ter des Geräte-Herstellers oder -vertreibers ist. Vorzugs-
weise hat nur ein authentifizierter Mitarbeiter (3) Zugriff
auf das informationstechnologische System (4), wäh-
rend ein nicht-authentifizierter Nutzer (7) keine Zugriffs-
rechte auf das System (4) hat und insbesondere keine
Änderungen von Personalisierungsparametern (9) vor-
nehmen kann. Der authentifizierte Mitarbeiter (3) hat ins-
besondere die Möglichkeit, Anmeldungen und/oder Re-
gistrierungen von Nutzern (8) entgegenzunehmen und
zu bestätigen. Darüber hinaus kann der authentifizierte
Mitarbeiter (3) Daten im System (4), wie beispielsweise
die Personalisierungsparameter (9), ändern oder über-
schreiben.
[0037] Dies kann beispielsweise erforderlich sein,
wenn ein Gerät (1) verkauft wird oder von einem ersten
Nutzer an einen zweiten Nutzer weitergegeben wird. Die-
ses Merkmal ist besonders vorteilhaft, wenn der Gegen-
stand (1) Bestandteil eines Fleetmanagement-Systems
ist, bei dem Gegenstände (1) regelmäßig ausgetauscht
oder erneuert werden, weil die Verwaltung und Logistik
in Bezug auf die Gegenstände (1) durch deren Persona-
lisierung wesentlich vereinfacht werden kann.
[0038] Der eingegebene Personalisierungsparameter
(9) wird nach seiner Eingabe auf der Kommunikations-
vorrichtung (2), vorzugsweise mit einer Kommunikati-
onsverbindung (6), an den Gegenstand (1) übermittelt.
Der Personalisierungsparameter (9) wird dann in dem
Gerät (1) gespeichert. Dazu umfasst der Gegenstand ge-
eignete Speichermittel (nicht dargestellt), wie einen Con-
troller oder ein Speichermedium. Der Personalisierungs-
parameter (9) kann auch auf dem Gerät (1) angezeigt
werden. Dazu umfasst der Gegenstand (1) in einer be-
vorzugten Ausgestaltung der Erfindung eine Anzeigen-
vorrichtung (5).
[0039] Es ist im Kontext der Erfindung vorgesehen,
dass der authentifizierten Benutzer (3) des informati-
onstechnologischen Systems (4) den gespeicherten Per-
sonalisierungsparameter (9) ändern kann. Vorzugswei-
se kann das Ändern des Personalisierungsparameters
(9) auch durch den Nutzer (8) erfolgen. Darüber hinaus
soll der angezeigte Personalisierungsparameter (9) nur
durch eine Zerstörung des Gegenstands (1) entfernt wer-
den können. Es ist bevorzugt, dass der authentifizierte
Benutzer (3) Zugriff auf das informationstechnologische
System (4) hat und beispielsweise Personalisierungspa-
rameter (5) ändern kann. Ein nicht-authentifizierter Be-
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nutzer (7) hat keinen Zugriff auf das informationstechno-
logische System (4). Die Kommunikationsverbindung (6)
kann vorzugsweise bidirektional ausgebildet sein. Es ist
aber insbesondere bevorzugt, dass Informationen von
der Kommunikationsvorrichtung (2) an den Gegenstand
(1) übermittelt werden können.

Bezugszeichenliste

[0040]

1 Gegenstand
2 mobile Kommunikationsvorrichtung
3 authentifizierter Mitarbeiter
4 informationstechnologisches System
5 Anzeigenvorrichtung
6 Kommunikationsverbindung
7 nicht-authentifizierter Mitarbeiter
8 Nutzer des Gegenstands und der App
9 Personalisierungsparameter

Patentansprüche

1. Verfahren zur Personalisierung eines Gegenstands
(1), insbesondere einer Werkzeugmaschine,
gekennzeichnet durch die folgenden Verfah-
rensschritte:

a) Bereitstellung einer Kommunikationsvorrich-
tung (2) mit einer Zugangs-App,
b) Anmeldung eines Nutzers (8) für die Verwen-
dung der Zugangs-App,
c) Bestätigung der Anmeldung des Nutzers (8)
durch einen authentifizierten Mitarbeiter (3) ei-
nes Bereitstellers der Zugangs-App oder des Ei-
gentümer des Gegenstandes (1),
d) Eingabe eines Personalisierungsparameters
(9) in die Zugangs-App durch den Nutzer (8),
e) Speicherung des Personalisierungsparame-
ters (9) in dem Gegenstand (1).

2. Verfahren nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
der Gegenstand (1) eine Anzeigenvorrichtung (5)
umfasst, wobei der Personalisierungsparameter (9)
mit der Anzeigenvorrichtung (5) auf dem Gegen-
stand (1) anzeigbar ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2
dadurch gekennzeichnet, dass
der Personalisierungsparameter (9) nur von dem au-
thentifizierten Mitarbeiter (3) geändert werden kann.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet, dass
der Personalisierungsparameter (9) vom Nutzer (8)

auf der Zugangs-App ausgelesen werden kann.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet, dass
der authentifizierten Mitarbeiter (3) mit einem Au-
thentifizierungsverfahren authentifiziert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5
dadurch gekennzeichnet, dass
das Authentifizierungsverfahren mehrstufig ausge-
bildet ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet, dass
der Gegenstand (1) zur Speicherung des Persona-
lisierungsparameters (9) mindestens ein Speicher-
mittel umfasst.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet, dass
der Personalisierungsparameter (9) ein Name eines
Eigentümers, eines Besitzers, eines Nutzers oder
eines Entleihers des Gegenstands (1) ist.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet, dass
der Personalisierungsparameter (9) eine alphanum-
merische Texteingabe ist.
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